
Arbeitsrechtsregelung  
zur Änderung des BAT-KF –  

Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 1 zum BAT-KF – 5.2. 
Mitarbeiterinnen im Bücherei- und Archivdienst  

 
 

Vom 31. Mai 2023 
 
 
 

§ 1  
Änderung des BAT-KF – Allgemeiner Entgeltgruppenplan zum BAT-KF – Anlage 1 zum 

BAT-KF 
 
Der Allgemeine Entgeltgruppenplan zum BAT-KF (AEGP-BAT-KF) Anlage 1 zum BAT-KF, 
zuletzt geändert durch Arbeitsrechtsregelungen vom 14.Dezember 2022, wird wie folgt 
geändert: 
 
1. In der Gliederung wird Ziffer „5.2 Mitarbeiterinnen im Bücherei- und Archivdienst“ 

gestrichen. 
 
2. Berufsgruppe 5.1 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift der Berufsgruppe 5.1 wird nach der Angabe „2“ die Angabe „, 7“ 
angefügt. 

 
b) Nach Anmerkung 6 wird folgende Anmerkung 7 angefügt: 

„7 Die Berufsgruppe gilt für Mitarbeiterinnen im Bücherei- und Archivdienst 
entsprechend.“ 

 
3. In den Berufsgruppen wird Berufsgruppe 5.2 „Mitarbeiterinnen im Bücherei- und 

Archivdienst“ gestrichen. 
 

 
§ 2 

Übergangsregelungen 
 

Mitarbeiterinnen, die nach den bis 31. Mai 2023 geltenden Fallgruppen 1 bis 6 der 
Berufsgruppe 5.2 eingruppiert sind, sind ab 1. Juni 2023 stufengleich, einschließlich 
individueller Endstufe und unter Berücksichtigung der in ihrer Stufe zurückgelegten 
Stufenlaufzeit wie folgt eingruppiert: 
 
 

Eingruppierung am 31. Mai 2023 Eingruppierung am 1. Juni 2023  

Berufsgruppe 5.2 Berufsgruppe 5.1 

Fallgruppe 1, Entgeltgruppe 3 Fallgruppe 2, Entgeltgruppe 3  

Fallgruppe 2, Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 4, Entgeltgruppe 5 

Fallgruppe 3, Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 5, Entgeltgruppe 6 

Fallgruppe 4, Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 5, Entgeltgruppe 6 

Fallgruppe 5, Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 8, Entgeltgruppe 9 

Fallgruppe 6, Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 9, Entgeltgruppe 10 

 
 

Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des BAT-KF. 
 



 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
Die Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. Juni 2023 in Kraft. 
 
 
 
Dortmund, den 31. Mai 2023               Rheinisch-Westfälisch-Lippische 
                                                                        Arbeitsrechtliche Kommission  
                                                                                          Der Vorsitzende 


